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Grundlegendes zum Begriff des „Sextings“ 

• Definition umstritten, jedenfalls „interpersonaler Austausch von 
erotischen Fotos und Filmaufnahmen des eigenen Körpers“ erfasst

• Erotisches Selbstportrait und Versand bei WhatsApp etc. wohl 
inzwischen Regelfall

• Prävalenzraten schwanken erheblich (2,5 – 21 % der Jugendlichen, 
Stand: 2016!) 

• Zunächst „Devianzdiskurs“ vorherrschend 
• Nun zunehmend „Normalitätsdiskurs“ – Moderne Erscheinungsform 

von Erotik und partnerschaftlicher Sexualität
• Statt Totalverbot nunmehr „safer sexting“ (Reziprozität als „Goldene 

Regel“?)
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Ein Fallbeispiel (StA Stralsund, zit. nach Franzke, Der „einvernehmliche Missbrauch“ von Kindern 
durch Jugendliche und Heranwachsende, Berlin 2021, S. 215) 

• „Liebesbeziehung“ zwischen 13-jährigem Mädchen und 14-
jährigem Jungen

• Junge bittet Freundin per Handy um Nacktbilder
• Mädchen erstellt und übersendet diese bereitwillig 
• (Alterstypische?) „Prahlerei“ des Jungen mit Bildern gegenüber 

(vermeintlich) besten Freund
• Dieser leitet Bilder gegen den Willen der Beteiligten im 

Klassenverband weiter 
• Ermittlungsverfahren gegen Jungen nach Teileinstellung gem.         

§ 154 Abs. 1 StPO ausschließlich wegen des Vorwurf des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern gem. § 176 Abs. 4 Nr. 3 b) a.F.

• Verfahrenseinstellung gegen Arbeitsauflage nach § 45 Abs. 2 JGG
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Strafbarkeit des „erotischen Selbstportraits“? - Gesetzeswortlaut

Darsteller ist

Empfänger ist

ein Kind ein Jugendlicher

ein Kind straflos, § 19 StGB 

 Herstellen 

o § 184c Abs. 1 Nr. 3 StGB

 Besitzen

o § 184c Abs. 3 StGB

 Versenden

o § 184c Abs. 1 Nr. 2 StGB

o § 184 Nr. Abs. 1 Nr. 1 StGB

o § 176a Abs. 1 Nr. 3 StGB

 Besitzen

o straflos (§ 19 StGB)

ein Jugendlicher

 Herstellen/Besitzen/Versenden

o straflos (§ 19 StGB)

 Anfordern 

o § 184b Abs. 3 StGB

o § 176b Abs. 1 Nr. 2 StGB

 Besitzen 

o § 184b Abs. 3 StGB

 Herstellen 

o § 184c Abs. 1 Nr. 3 StGB

 Besitzen

o § 184c Abs. 3 StGB

 Versenden

o § 184c Abs. 1 Nr. 2 StGB

o § 184 Nr. Abs. 1 Nr. 1 StGB
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Eine Herausforderung für die Praxis? I: Hellfelddaten 

Quellen: eigene Berechnung nach PKS 2020, Tab. 20; Tab. Bevölkerungszahlen für TVBZ
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Eine Herausforderung für die Praxis? II: Einvernehmlichkeit der den Ermittlungsverfahren 
zu Grunde liegenden (Sexual-)Kontakte (n= 615)

Delikte: §§ 176-176b StGB a.F Beschuldigtenalter: 14-20 Opferalter: 11-13 Geschäftsjahr der StA: 2013

Quelle: Franzke, Der „einvernehmliche Missbrauch“ von Kindern durch Jugendliche und Heranwachsende, Berlin 2021, S. 201
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Eine Herausforderung für die Praxis? III: Sexting-typische Tathandlungen des § 176 Abs. 4 StGB a.F. 
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Eine Herausforderung für die Praxis? IV: Zwischenfazit 

• Junge Menschen sind bei allen für das „erotische Selbstportrait“ in 
Betracht kommenden Delikten erheblich als Tatverdächtige 
überrepräsentiert

• Ermittlungsverfahren zu einvernehmlichen Sexualkontakte junger 
Menschen sind bei „älteren“ Opfern und jungen Beschuldigten der 
statistische Regelfall

• Es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Konstellationen des 
einvernehmlichen „Sextings“, aber auch des nicht-einvernehmlichen 
„groomings“ in erheblichem Maße Gegenstand von Ermittlungsverfahren 
sind. 

• Es ist sowohl zwischen „Sexting“ einerseits und „Grooming“ und anderen 
Belästigungen andererseits klar zu trennen, als auch zwischen 
ursprünglich einvernehmlichem Sexting und späteren Taten nach § 201a 
StGB durch missbräuchliche Verwendung 
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Lösungen de lege lata: Jugendpornographie 

§ 184c Abs. 4 StGB: 
„Absatz 1 Nummer 3, auch in Verbindung mit Absatz 5, und Absatz 3 sind nicht 
anzuwenden auf Handlungen von Personen in Bezug auf einen solchen 
jugendpornographischen Inhalt, den sie ausschließlich zum persönlichen Gebrauch mit 
Einwilligung der dargestellten Personen hergestellt haben.

BT-Drs. 16/3439, S. 9:
„Nicht  strafwürdig  erscheint  allerdings  der  Fall,  dass  Jugendliche  innerhalb  
einer  sexuellen  Beziehung  in  gegenseitigem Einverständnis  pornographische  
Schriften  von  sich  herstellen  und  austauschen.“

-> Methodische Umsetzung dieser Wertung? 
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Lösungen de lege lata: Jugendpornographie 

Darsteller ist

Empfänger ist

ein Kind ein Jugendlicher

ein Kind

 Herstellen 

o § 184c Abs. 1 Nr. 3 StGB

 Besitzen

o § 184c Abs. 3 StGB

 Versenden

o § 184c Abs. 1 Nr. 2 StGB

o § 184 Nr. Abs. 1 Nr.1 StGB

o § 176a Abs. 1 Nr. 3 StGB

ein Jugendlicher

 Anfordern 

o § 184b Abs. 3 StGB

o § 176b Abs. 1 Nr. 2 StGB

 Besitzen 

o § 184b Abs. 3 StGB

 Herstellen 

o § 184c Abs. 1 Nr. 3 StGB

 Besitzen

o § 184c Abs. 3 StGB

 Versenden

o § 184c Abs. 1 Nr. 2 StGB

o § 184 Nr. Abs. 1 Nr.1 StGB
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Lösungen de lege lata: Kinderpornographie

§ 176 StGB n.F.:  

„(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer
1.sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt […]

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 kann das Gericht von Strafe nach dieser 
Vorschrift absehen, wenn zwischen Täter und Kind die sexuelle Handlung einvernehmlich 
erfolgt und der Unterschied sowohl im Alter als auch im Entwicklungsstand oder Reifegrad 
gering ist, es sei denn, der Täter nutzt die fehlende Fähigkeit des Kindes zur sexuellen 
Selbstbestimmung aus.“

-> Analoge Anwendung der Vorschrift auf das „erotische Selbstportrait“?
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Lösungen de lege lata: Kinderpornographie

BT-Drs. 19/23707, S. 38:
„Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit sieht  § 176  Absatz 2 StGB-E aber für Fälle  
einvernehmlicher sexueller Handlungen annähernd gleichaltriger Personen, zum Beispiel 
den einvernehmlichen Zungenkuss zwischen einer vierzehnjährigen und einer 
dreizehnjährigen Person, eine Regelung vor, die es ermöglicht, von einer Strafverfolgung im 
Einzelfall abzusehen. 

Der absolute Schutz […] steht im Widerspruch dazu, dass es im Einzelfall geradezu Ausdruck 
der Entwicklung der sexuellen Selbstbestimmung sein kann, wenn Personen unter 14 Jahren 
sexuelle Handlungen mit annährend Gleichaltrigen austauschen. 
Für das ungestörte Durchlaufen der einzelnen Entwicklungsphasen ist es wichtig, dass dem 
Kind beziehungsweise Jugendlichen ein Freiraum sexueller Selbsterprobung mit 
(annähernd) Gleichaltrigen verbleibt. Eine Bestrafung solcher Fälle würde jedoch darauf 
hinauslaufen […] die vom Gesetzgeber an sich gewünschte Möglichkeit des Kindes zur 
ungestörten Ausbildung der sexuellen Selbstbestimmung zu konterkarieren. 
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Lösungen de lege lata: Kinderpornographie

BT-Plenarprotokoll, 19/187, S. 23556 D (Rede von Annalena Baerbock in Erster Lesung): 
„[I]m finalen Gesetzentwurf ist nun die Möglichkeit des Absehens von einer Strafe bei 
Jugendlichen vorgesehen. Diese Details sind essenziell. Wir wollen doch nicht 
Teeniepärchen in den Blick nehmen, sondern die Täter, die sich an Kindern vergehen. […]

Warum Sie aber die  Möglichkeit  des Absehens von Strafe bei jugendtypischem Verhalten 
im Zusammenhang mit dem Besitz eines Bildes in den entsprechenden Paragrafen des 
Strafgesetzbuches nicht mit aufgenommen haben, Frau Lambrecht, das verwundert mich.“

 Gesetzgeber hat Problem sehendes Auges ungeregelt gelassen
 § 176 Abs. 2 StGB ist nicht-analogiefähige Ausnahmevorschrift
 Nutzen der Vorschrift ohnehin fraglich (§ 153b Abs. 1 StPO) 
 Verbrechenscharakter der Kinderpornographiedelikte hindert Anwendung von § 45 

Abs. 1 JGG
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Strafbarkeit de lege lata: Ergebnis 

Darsteller ist

Empfänger ist

ein Kind ein Jugendlicher

ein Kind

 Herstellen 

o § 184c Abs. 1 Nr. 3 StGB

 Besitzen

o § 184c Abs. 3 StGB

 Versenden

o § 184c Abs. 1 Nr. 2 StGB

o § 184 Nr. Abs. 1 Nr.1 StGB

o § 176a Abs. 1 Nr. 3  StGB

ein Jugendlicher

 Anfordern 

o § 184b Abs. 3 StGB

o § 176b Abs. 1 Nr. 2 StGB

 Besitzen 

o § 184b Abs. 3 StGB

 Herstellen 

o § 184c Abs. 1 Nr. 3 StGB

 Besitzen

o § 184c Abs. 3 StGB

 Versenden

o § 184c Abs. 1 Nr. 2 StGB

o § 184 Nr. Abs. 1 Nr.1 StGB



Dr. Kevin Franzke

1.

2.

3.

4.

Reformbedarf 

• Wegfall gänzlich sanktionsloser Einstellungsmöglichkeiten stellt Gleichwertigkeit von 
materiell-rechtlicher Lösung und prozessualer Lösung (BVerfGE 90, 145 ff. –
„Cannabis-Beschluss“) grundlegend in Frage! 

• Allenfalls Anregung von „erzieherische Maßnahmen“ gem. § 45 Abs. 2 JGG zu 
rechtfertigen, die mit geringstmöglicher Übelszufügung einhergehen (z.B. 
erzieherische Gespräche, Schulung von Medienkompetenz, nicht aber 
„Sozialstunden“)

• Gesetzgeber ist von Verfassungs wegen aufgerufen
• Anwendungsbereich von § 176 Abs. 2 StGB zu erweitern und/oder 
• Vorschrift entsprechend  § 184c Abs. 4 StGB zu schaffen und/oder 
• Strafdrohung in § 184b Abs. 3 StGB wieder abzusenken. 
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